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1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Der Gemeinderat von Schwaigen hat in seiner Sitzung am 15.05.2018 die Aufstellung der 3. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplans Hansltrad für den vorliegenden Geltungsbereich be-

schlossen. 

Wesentliches Ziel der Planung ist es, das bestehende landwirtschaftliche Hofareal der Fl. Nrn. 730 

und TF 731 städtebaulich im Verhältnis zu den in der Nachbarschaft und auch innerhalb der Hofflä-

chen bestehenden Wohnraumnutzungen zu ordnen und in geringfügigem Maß Erweiterungsmög-

lichkeiten aufzuzeigen. 

Mit der Ausarbeitung des Bebauungsplans wurde die Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung 

(AGL) beauftragt. 

2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Der Geltungsbereich ist im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Schwaigen 

aus dem Jahr 1976, geändert 1995 als landwirtschaftliche Nutzungsfläche dargestellt. Nördlich gren-

zen Dorfgebiet und eine sonstige Grünfläche an. Die Flächen liegen demnach im Außenbereich. 

Nachdem Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden müssen, wird für das 

Planungsgebiet eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig, die zusammen mit der Auf-

stellung des Bebauungsplans im Parallelverfahren erfolgt. 

Dazu wird im Flächennutzungsplan der Teilbereich mit bestehenden und geplanten Gebäuden als 

Dorfgebiet dargestellt. Die im Osten liegende Fläche wird als von Bebauung freizuhaltende Grünflä-

che dargestellt.  

3 LAGE, GRÖßE, BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGEBIETS 

Das Planungsgebiet liegt in südlicher Ortsrandlage des Ortsteils Grafenaschau in der Gemeinde 

Schwaigen. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 730 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 

725, 727, 731 und 737. 

Im mittleren Bereich befindet sich Wohnbebauung im Außenbereich- darunter ein denkmalgeschütz-

tes Gebäude. Im Osten und Westen befinden sich grünlandwirtschaftlich genutzte Flächen. Westlich 

der bestehenden Wohnbebauung verläuft der Gschwandlbach mit einem biotopkartierten gewässer-

begleitenden Gehölzbestand. 

Die Erschließung erfolgt über die Straße Hansltrad von Norden her. 

 

Das Planungsgebiet hat eine Größe von 2,11 ha. 
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Abb. 1 Abgrenzung des Geltungsbereichs (rot) (Quelle: BayernAtlas, 2019) 

4 PLANUNGSKONZEPTION 

Vorgesehen ist die Ausweisung von Dorfgebiet im Bereich der bestehenden Wohnbebauung und 

einer sonstigen, von Bebauung freizuhaltenden Grünfläche. 

Die Ortsrandlage und Nähe zum Dorfgebiet mit bestehender Wohnbebauung erfordern eine harmo-

nische Einbindung neuer Gebäude in den Bestand sowie in den Übergang zur Landschaft.  

In einem Baufeld soll der Neubau eines Stallgebäudes mit Mutterkuhhaltung möglich sein.  

Die Gemeinde Schwaigen ist noch immer durch die bäuerliche Landwirtschaft geprägt. Wie auch im 

Bebauungsplan „Hansltrad“ wird der Geltungsbereich deshalb als Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO 

festgesetzt. Tankstellen und Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen.  

Die Art der baulichen Nutzung wird in den einzelnen Baufeldern differenziert. Demnach ist die Wohn-

nutzung in den Baufeldern 1, 2 und 4 zulässig. Die Nutzung der festgesetzten Wohneinheiten als 

Ferienwohnungen mit ständig wechselnder Belegung ist zulässig.  

In den Baufeldern 03 bis 04 ist eine nicht störende gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung, 

jedoch ohne Stallhaltung von Nutztieren zulässig. Die Kleintierhaltung sowie die vorübergehende 

Nutzung eines mobilen Weideunterstandes im Planungsumgriff können bis zur Nutzungsaufnahme 

des neuen Stalles fortgesetzt werden. Im Baufeld 4b ist auch Wohnnutzung zulässig. 

In Baufeld 05 ist der Neubau eines Stallgebäudes für die Mutterkuhhaltung mit Auslauf und Lager-

fläche zulässig.   
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4.1 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen, Firstrichtung 

Allgemeines 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung wird in den verschiedenen Baufeldern durch nach-

folgende Parameter bestimmt.  

 die maximal zulässige Grundfläche im jeweiligen Baufeld 

 die Lage der Baufenster, 

 die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe (WH) in Meter  

 die Anzahl der Vollgeschosse, 

 die höchstzulässige Zahl von Wohnungen (Wohneinheiten) bzw. Ferienwohnungen je Baufeld  

Die Baudichte wird über die maximal zulässige Grundfläche festgelegt. 

Die Baufenster berücksichtigen die gesetzlichen Mindestabstandsflächen von 3 m zu den Grund-

stücksgrenzen. 

Baugrenzen: Insgesamt werden fünf Bereiche durch Baugrenzen ausgewiesen. Dabei wird inner-

halb des Baufeldes 04 die Art der baulichen Nutzung durch die Nutzungsgrenze (Abgrenzung un-

terschiedlicher Nutzung) differenziert. 

Dabei wurde das Baufenster im Südwesten im Bereich der Abgrenzung von Baufeld 05 großzügig 

gewählt, um die Lage des geplanten Stallgebäudes flexibel zu gestalten. 

Das Maß der baulichen Nutzung in den verschiedenen Baufeldern unterscheidet sich neben der 

maximal zulässigen Grundfläche vor allem durch die unterschiedliche Zulässigkeit der Gebäudehö-

hen, um die Höhenentwicklung der geplanten Gebäude zu steuern. Die maximal zulässigen, trauf-

seitigen Wandhöhen (WH) orientieren sich in den Baufeldern 01 bis 02 am Bestand, in den Baufel-

dern 03 und 04 wird ein gewisser Spielraum zum Bestand gegeben. Die Wandhöhe in Baufeld 05 

resultiert aus den bereits eingegebenen Planungen für den Bau eines Stallgebäudes. 

Das denkmalgeschützte Gebäude im Baufeld 01 (Seidl- Villa) ist für das Planungsgebiet sehr prä-

gend und soll deshalb in seinem Bestand erhalten bleiben. 

Im gesamten Planungsgebiet ist ein Vollgeschoss zulässig. 

Im gesamten Baugebiet sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig.  

In Baufeld 01 ist eine Wohneinheit zulässig. In Baufeld Nr.02 sind sechs Wohnungen zulässig. In 

Baufeld Nr. 04 sind zwei Wohneinheiten zulässig. 

Firstrichtungen werden für die jeweiligen Baufelder festgesetzt und orientieren sich auch hier wie-

der an den Bestandsgebäuden.  
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4.2 Gestaltungsvorschriften 

Die Gestaltungsvorschriften mit rechteckiger Grundform, Satteldach bzw. historischem Zeltdach mit 

Dachüberstand greifen die für Gemeinde Schwaigen typische Gebäudegestaltung auf. Die festge-

setzten Dachneigungen entsprechenden den Vorgaben im bestehenden Bebauungsplan 

„Hansltrad“, die sich hier bereits bewährt haben. 

Solar- und Photovoltaikanlagen sind nur auf der Dachhaut aufliegend zulässig. Eine Aufständerung 

ist dagegen aus ortsgestalterischen Gesichtspunkten nicht erlaubt. In Baufeld Nr. 01 sind solche 

Anlagen aufgrund des Denkmalschutzes nicht zulässig. 

Wenn nichts anderes festgesetzt, gilt die Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Schwaigen in der 

aktuell gültigen Fassung. 

4.3 Erschließung (Verkehr, Rettungswege, Stellflächen) 

Die Erschließung erfolgt von der Straße Hansltrad im Norden über eine private Straßenverkehrsflä-

che auf Fl. Nr. 731. Dabei ist eine mittige Asphaltbreite von 3,50 m mit befahrbaren, aufgeschotterten 

Randstreifen für Feuerwehr und Landmaschinen vorzusehen. Die Gesamtbreite beträgt 5,50 m. 

Die private Verkehrsfläche wird so angelegt, dass sie mit Feuerwehrfahrzeugen befahrbar ist. Alle 

Grundstücke sind somit durch Rettungsfahrzeuge zu erreichen. Um eine Zufahrt für die Feuerwehr 

dauerhaft sicherzustellen, muss die Privatstraße auf einer Breite von 5,5 m ganzjährig – auch im 

Winter – in voller Breite zur Verfügung stehen. Eine Wendemöglichkeit bietet der Wendehammer, 

der für Fahrzeuge bis 10 m ausgelegt ist. Die Wendemöglichkeit ist somit auch für Rettungsfahr-

zeuge ausreichend. 

Für die Festlegung der Anzahl der Stellplätze und Garagen ist die gemeindliche Ortsgestaltungssat-

zung anzuwenden. Demnach sind für Ferienwohnungen je ein Stellplatz, für Wohneinheiten über 50 

m² zwei Stellplätze nachzuweisen. 

4.4 Denkmalschutz 

Bei der „Seidl-Villa“ auf Flur Nr. 730, Hansltrad 9 handelt es sich um ein besonderes, denkmalge-

schütztes Anwesen, das hier am Ortsrand prägend ist. Es ist ein städtebauliches Ziel, dass das 

historische Gebäude dominant in Erscheinung tritt. Großes Augenmerk liegt daher darin, die Sicht-

beziehungen zum denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten, einen angemessenen Abstand zum 

Baudenkmal zu erhalten und eine Verdeckung zu vermeiden.  

Um den Belangen des Denkmalschutzes Rechnung zu tragen und erhebliche Beeinträchtigungen 

ausschließen zu können, wurden zahlreiche Festsetzungen bzw. nachfolgende wirksame Vermei-

dungsmaßnahmen in den Bebauungsplan aufgenommen: 

 An den Bestand angepasste Lage und Größe der Baufenster in 100 m Entfernung 

 Festlegung einer privaten Grünfläche, die von Bebauung frei zu halten ist zur Freihaltung der 

Sichtachsen von und auf das Objekt 

 Begrenzung der Höhenentwicklung (Wandhöhen) im Dorfgebiet  
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4.5 Ver- und Entsorgung 

Die Stromversorgung kann über einen Anschluss an das Stromnetz gewährleistet werden. 

Die Versorgung mit Frischwasser wird über die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde 

Schwaigen gesichert.  

Das anfallende unverschmutzte Dach- und Niederschlagswasser ist vor Ort auf geeigneten Flächen 

zu versickern (möglichst flächenhafte Versickerung des Niederschlagswassers über die belebte 

Oberbodenzone). 

Die Abwasserentsorgung erfolgt über den Kanalanschluss der Gemeinde. 

Der Abfall wird über das öffentliche Abfallentsorgungszentrum des Landkreises Garmisch- Parten-

kirchen entsorgt. 

4.6 Grünordnung 

Das Planungsgebiet wird derzeit im Osten und Westen durch intensiv grünlandwirtschaftliche Nut-

zung geprägt. Das Hofareal um die denkmalgeschützte Seidlvilla besteht aus mehreren Wohnge-

bäuden und landwirtschaftlich genutzten Nebengebäuden mit angrenzenden Hof- und Gartenflä-

chen. Westlich verläuft der Gschwandlbach mit ortsbildprägenden, gewässerbegleitenden Gehölz-

bestand. 

Zur Sicherung des südlichen Ortsrandes der Gemeinde Schwaigen werden private Grün- und Frei-

flächen festgesetzt. Diese sind von jeglicher, auch genehmigungsfreier Bebauung freizuhalten. Sie 

dürfen jedoch landwirtschaftlich bzw. grüngestalterisch genutzt werden. 

Außerdem werden bestehende, für das Ortsbild bedeutsame Bäume als zu erhaltend festgesetzt. 

Darüber hinaus sind die generell unbebauten Flächen des Geltungsbereichs (auch innerhalb der 

Baugrenzen), die nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche oder als private Grünfläche gekennzeich-

net sind und die nicht als Terrassen- oder Wegeflächen sowie als Zufahrten oder Stellplätze erfor-

derlich sind, zu begrünen bzw. gärtnerisch zu gestalten und zu erhalten. 

Für Neupflanzungen sind heimische Gehölzarten und Obstgehölze zu verwenden. Ein Verbot von 

Nadelgehölzen und buntlaubigen Zuchtformen unterstützt außerdem die Einbindung in die Land-

schaft.  
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5 UMWELTBELANGE 

5.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Die Gemeinde Schwaigen möchte das bestehende Dorfgebiet im Ortsteil Hansltrad im Bereich der 

denkmalgeschützten Seidl- Villa und seiner Nebengebäude erweitern. Die Planungen sehen die Si-

cherung der bestehenden Gebäude sowie die Erweiterung um ein landwirtschaftlich genutztes Ge-

bäude vor. Außerdem wird der südöstliche Ortsrand durch die Festsetzung einer von Bebauung 

freizuhaltenden Grünfläche gesichert. 

5.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten, umweltre-

levanten Ziele und ihrer Begründung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein flächen-

sparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Stadt/ Gemeinde 

sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen Inanspruch-

nahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden.  

Das BauGB stellt in §1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und Landschafts-

bildes dar, weiterhin ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen (§1a). Zu berücksichtigen ist 

auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt zu vermeiden und 

auszugleichen (BNatSchG). 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Gemäß der Strukturkarte des LEP zählt Schwaigen zum allgemeinen ländlichen Raum und hat keine 

zentralörtliche Bedeutung. Zu erwähnen ist jedoch die Nachbarschaft zu den Mittelzentren Penzberg 

und Murnau am Staffelsee, die je als bevorzugt zu entwickelnder zentraler Ort bestimmt sind. 

Bezüglich der Siedlungsentwicklung sind die gewachsenen, charakteristischen Siedlungsstrukturen 

zu erhalten und unter Berücksichtigung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend dem Be-

darf der ortsansässigen Bevölkerung und Wirtschaft nachhaltig weiter zu entwickeln. Dabei kommt 

der Berücksichtigung des charakteristischen Orts- und Landschaftsbildes sowie dem Flächensparen 

eine besondere Bedeutung zu. 

Regionalplan 17 Oberland 

Gemäß dem Regionalplan 17 Oberland zählt die Gemeinde Schwaigen zum ländlichen Teilraum 

im Umfeld der großen Verdichtungsräume sowie zum Alpengebiet. 
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Abb. 2 Ausschnitt Karte 3 „Landschaft und Erholung“, Regionalplan 17 Oberland (Stand 2006) 

 

In Karte 3 „Landschaft und Erholung“ (Regionalplan Oberland) sind für das Planungsgebiet keine 

konkreten umweltrelevanten Ziele aus regionalplanerischer Sicht formuliert. Das Landschaftliche 

Vorbehaltsgebiet (grüne Kreuzschraffur) grenzen südlich an das Untersuchungsgebiet außerhalb 

an. Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Regionalplans 17 Oberland sind jedoch zu berück-

sichtigen. 

Teil A Überfachliche Ziele 

Allgemein stellt der Regionalplan heraus, dass die Region Oberland nach dem Leitbild der Nachhal-

tigkeit als attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum gesichert und weiterentwickelt wer-

den soll. Dabei soll dem Schutz von Natur und Umwelt sowie der Erhaltung der natürlichen Res-

sourcen besondere Bedeutung beigemessen werden. Das reiche Kulturerbe soll weitergetragen und 

die Identität mit dem Raum gepflegt werden (A I). 

Teil B II Fachliche Ziele und Grundsätze zur Siedlungsentwicklung:  

Die Siedlungsentwicklung soll dem Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechen. Zur 

Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden soll vor allem die Innenentwicklung ge-

stärkt werden (RP 17, B II, Abs. 1.1 (G)). Die charakteristische Siedlungsstruktur mit ihren verstreut 

liegenden bäuerlichen Weilern und Einzelhöfen, die bauliche Tradition des Oberlands sowie land-

schaftsprägende Strukturen (z. B. ökologische wertvolle Feuchtgebiete, Gewässer- und Waldränder, 

prägende Geländekanten) soll erhalten bleiben (RP 17, B II, Abs. 1.4 und 1.5 (Z)). Die Zersiedelung 

der Landschaft soll verhindert werden. Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen schonend 

in die Landschaft eingebunden werden (RP 17, B II, Abs. 1.6 (Z)). Im gewerblichen Siedlungsbereich 

soll die organische Siedlungsentwicklung einer Gemeinde den Bedarf der ansässigen Betriebe um-

fassen sowie den für die Neuansiedlung von Betrieben, die zur örtlichen Grundversorgung oder zur 
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Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig oder die an besondere Standortvoraussetzungen 

gebunden sind (RP 17, B II, Abs. 3.2 (Z)). 

Teil B IV Fachliche Ziele und Grundsätze zur Wirtschaft: 

Alle Planungen und Maßnahmen zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sollen der 

Sicherstellung und Schaffung optimaler Bedingungen für eine angemessene wirtschaftliche Entwick-

lung der Region Oberland dienen. Die Schaffung von annähernd wertgleichen Lebens- und Arbeits-

bedingungen in allen Teilräumen der Region soll angestrebt werden (RP 17, B IV, Abs. 1.1 (Z)). Die 

Ansiedlung und Erweiterung, insbesondere von mittelständischen Betrieben soll gefördert und not-

wendige Infrastruktureinrichtungen bereitgestellt werden (RP 17, B IV, Abs. 1.2 (Z)).  
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5.3 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands mit voraussichtlicher 

Entwicklung ohne Durchführung der Planung (Basisszenario) sowie 

Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Gemäß Anlage 1 Abs. 2b zum § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB ist der Schwerpunkt der erfor-

derlichen Untersuchungen im Umweltbericht auf die möglichen erheblichen Auswirkungen der ge-

planten Vorhaben einzugehen. In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, wo unter Berücksich-

tigung der vorangegangenen Beschreibung des Vorhabens sowie des Eingriffsgebiets erhebliche 

Auswirkungen zu erwarten sind. Die darauffolgende Prüfung im Hinblick auf die Entwicklung des 

Umweltzustands greift dann ausschließlich diese erheblichen Auswirkungen auf und zeigt, welche 

Möglichkeiten zur Vermeidung und Verminderung erforderlich werden.  

Die Beschreibung möglicher Auswirkungen erfolgt wie bisher verbal-argumentativ und unterscheidet 

bau-, anlage- und betriebsbedingte Aspekte. Bei den anlagenbedingten Auswirkungen wird unter 

anderem auf die erforderlichen Prüfinhalte „nachhaltige Verfügbarkeit“ und „Inanspruchnahme“ ein-

gegangen, die sich je nach Vorhaben deutlich unterscheiden können. Insgesamt zeigt die Übersicht, 

dass überwiegend anlagebedingte Effekte auftreten und nur mit kurzfristigen baubedingten Wirkun-

gen zu rechnen ist. Auch Risiken, deren Darstellung vom Baugesetz Novelle 2017 (vgl. Anlage) 

gefordert sind, sind nicht zu erwarten. Die Ergebnisse werden anschließend bezogen auf die einzel-

nen Schutzgüter erläutert. 
 

Schutzgüter Fläche Boden Was-
ser 

Biolog. Vielfalt Klima/-
wandel 

Menschl. 
Gesund-
heit 

Kulturelles 
Erbe (Bau-, 
Bodendenk-
mäler, Land-
schaftsbild) Wirkungen Tiere Pflan-

zen 

A
n

la
g

e
b

e
-

d
in

g
te

 A
u
s-

w
ir

ku
n
g

e
n
 

Inanspruchnahme         

Nachhaltige Verfügbarkeit    + +    

B
a

u
- 

u
n

d
 b

e
tr

ie
b

s
b

e
d

in
g

te
 A

u
sw

ir
ku

n
g
e

n
 

E
m

is
si

o
n

e
n
 

Schadstoffe  bau.         

betr.         

Lärm bau.    K   K  

betr.         

Erschütte-
rung 

bau.         

betr.         

Licht bau.         

betr.         

Wärme bau.         

betr.         
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Schutzgüter Fläche Boden Was-
ser 

Biolog. Vielfalt Klima/-
wandel 

Menschl. 
Gesund-
heit 

Kulturelles 
Erbe (Bau-, 
Bodendenk-
mäler, Land-
schaftsbild) Wirkungen Tiere Pflan-

zen 

Strahlung bau.         

betr.         

Belästigung, 
Störung 

bau.    K K K K  

betr.         

R
is

ik
e

n
 

Risiko von 
Unfällen und 
Katastrophe 

bau.         

betr.         

A
b

fa
ll 

Belastung 
durch Abfall 
einschl. Be-
seitigung u. 
Verwertung 

bau.         

betr.         

T
e

ch
n

ik
, 

S
to

ff
e
 Belastung 

durch einge-
setzte Tech-
nik u. Stoffe 

bau.         

betr.         

Zusammenfassung         

Legende:  

direkte oder indirekte Wirkungen hoher Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen mittlerer Erheblichkeit  

direkte oder indirekte Wirkungen geringer Erheblichkeit 

keine direkten oder indirekten Wirkungen 

 

Hervorhebungen in den Feldern vermitteln ggf. folgende Zusatzinformationen:  

S = sekundäre Wirkungen,  

G = grenzüberschreitende Wirkungen,  

K = nur kurzfristige, vorübergehenden Wirkungen, 

L = langfristige Wirkungen,  

+ = positive Wirkung 

Tab. 1 Relevanzmatrix zur Ermittlung der Erheblichkeit möglicher Umweltauswirkungen (gemäß Anforderungen von An-
lage nach BauGB Novelle 2017) 
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5.3.1 Schutzgut Fläche 

Basisszenario 

Das Gemeindegebiet weist aufgrund seiner Topographie sowie seiner zahlreichen naturschutzfach-

lich bedeutsamen Flächen einen geringen Versiegelungsgrad auf. Flächen für die Siedlungsentwick-

lung sind im Gemeindegebiet demnach nur begrenzt verfügbar. 

Auswirkungen 

Durch die Planungen wird eine am Siedlungsrand befindliche Grünlandfläche mit einem Hofareal 

aus bestehenden Gebäuden in Anspruch genommen. Zu den bestehenden Gebäuden muss eine 

zusätzliche Fläche für den Neubau eines Stallgebäudes versiegelt werden. Bezogen auf die Flä-

cheninanspruchnahme ist anlagebedingt von gering erheblichen Auswirkungen auszugehen, da 

es sich um die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Nähe zu vorhandenen 

baulichen Strukturen handelt. 

Bei der festgesetzten zulässigen Nutzung sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkun-

gen zu erwarten.  

5.3.2 Schutzgut Boden 

Basisszenario 

Gemäß der Geologischen Karte von Bayern befindet sich das Untersuchungsgebiet auf der geolo-

gischen Einheit der Schwemmfächer und Schuttkegel Das Ausgangsgestein wird demnach als 

„Schutt, z.T. lehmig, z.T. auch jungpleistozän“ angesprochen.  

Als Bodenarten befinden sich laut Übersichtsbodenkarte vorherrschend Braunerde und gering ver-

breitet Pseudogley-Braunerde aus grusführendem Lehm bis Schluffton (Schwemmfächersediment). 

Diese sind in Bayern weit verbreitet und damit auch nachhaltig verfügbar. 

Die Braunerden werden im östlichen und westlichen Planungsgebiet grünlandwirtschaftlich genutzt. 

Ohne die Planung wird die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung in diesen Bereichen voraussicht-

lich weiter fortgeführt. Stoffeinträge in den Boden ergeben sich dabei vor allem im Falle einer Dün-

gung.  

Auswirkungen  

Durch die Baumaßnahmen wird in Baufeld 05 der anstehende Mutter- und Oberboden beseitigt. Im 

Falle einer Unterkellerung sind lokal auch Eingriffe in tiefere Bodenschichten zu erwarten. Darüber 

hinaus können Belastungen angrenzender Bodenflächen durch Verdichtungen und Lagerung ent-

stehen. Nachdem insgesamt allerdings eine geringe Baudichte angestrebt wird und der Großteil der 

Bebauung bereits vorhanden ist, sind die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden als mittel 

erheblich zu bewerten.  

Zu den anlagebedingten Auswirkungen gehört die Versiegelung durch den Bau von Gebäuden, Zu-

fahrtsflächen und Stellflächen. Durch die Versiegelung wird die Versickerung reduziert und die na-

türlichen Bodenfunktionen (v.a. Puffer- und Filterfunktionen) beeinträchtigt bzw. gänzlich zerstört.  
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Eine zusätzliche Versiegelung zu bestehenden versiegelten Flächen (Gebäude, Nebengebäude) er-

folgt in Baufeld 05 mit einer zulässigen Grundfläche von 460 m². Dies entspricht insgesamt einem 

geringen bis mittleren Versiegelungsgrad. Neben den Gartenflächen bleiben auch die private Grün-

fläche unbefestigt. Für das Schutzgut Boden werden demnach nur maximal mittlere anlagebe-

dingte Auswirkungen im Hinblick auf die Inanspruchnahme und die im Gemeindegebiet weiterhin 

gegeben nachhaltige Verfügbarkeit erwartet. 

Bei der festgesetzten zulässigen Nutzung sind keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkun-

gen zu erwarten.  

5.3.3 Schutzgut Wasser 

Basisszenario 

Oberflächenwasser 

Das Planungsgebiet wird im westlichen Bereich vom Norden nach Südosten verlaufenden 

Gschwandlbach gequert. Dieser verläuft meist naturnah und ist ca. 0,5 m eingetieft. Im Bereich des 

Wirtschaftsweges ist ein Teilabschnitt verrohrt. 

Laut Stellungnahme vom Wasserwirtschaftsamt (14.01.2019) liegen Teilbereiche des Planungsge-

bietes im Überschwemmungsgebiet. Im Zuge der Ermittlung der wildbachtypischen Gefahrenberei-

che am Gschwandlbach wurde ein Überschwemmungsgebiet berechnet und in Kartenform darge-

stellt. Das Überschwemmungsgebiet wurde bisher nicht festgesetzt oder vorläufig gesichert. Was-

serrechtlich handelt es sich daher um ein faktisches Überschwermmungsgebiet. Die Lage im ermit-

telten Überschwemmungsgebiet ist daher nach § 77 WHG zu beurteilen. Hierin heißt es, Über-

schwemmungsgebiete im Sinne des § 76 WHG sind in Ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhal-

ten. 

 

Abb. 3 Überschwemmungsgebiet des Gschwandlbaches, WWA Stand 14.01.2019 

 



Gemeinde Schwaigen 3. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan "Hansltrad" 

Begründung vom 19.10.2020 15 

Laut Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes (13.05.2020) betragen die Fließtiefen im Mittel nur 

2 cm.  

   

Abb. 4  links: Gschwandlbach im westlich des Wirtschaftsweges, rechts: Verlauf des Baches mit Gehölzen (Quelle: AGL, 
Okt. 2018) 

Der Antrag auf Ausbau des Wildbaches Gschwandlbach zum Hochwasserschutz ist von der Ge-

meinde mit Schreiben vom 25.05.2018 gestellt worden.  

 

Baugrunderkundung und Nachweis der Sickerfähigkeit:  

Am 13.08.2020 wurde durch die Ingenieurbüro Kokai GmbH 

ein Sickertest im Bereich des geplanten Gebäudes in MD 2 

Nr. 5 durchgeführt. Bis in eine Tiefe von ca. 1,6 m wurde leh-

miger Boden angetroffen. Die darunter anstehenden Kiese 

sind sehr gut durchlässig.  

 

Schicht- und Grundwasser  

Bei der Durchführung des Sickertests wurde kein Grundwas-

ser angetroffen, daher kann auch keine Aussage über den 

Grundwasserstand getroffen werden. Allerdings liegt der 

Gschwandlbach ca. 2,5 m tiefer als das angrenzende Gelände 

und nach DWA-A 138 kann in begründeten Ausnahmefällen 

auch eine Mächtigkeit des Sickerraums von < 1 m vertreten 

werden. 

 

Abb. 5  Schürf für Sickerversuch, lehmiger Boden, ab ca. 1,60m Tiefe gut durchlässige, kiesige Schichten 

Hangwasser  

Da das Gelände von Westen nach Osten geneigt ist, wird ein Großteil des anfallenden Hangwassers 

durch den Gschwandlbach abgefangen. Das über die Straße abfließende Wasser sammelt sich in 

der Kurve und fließt über die dort angrenzende Bebauung Richtung Aschauer Straße ab. Das auf 

Flurnummer 730 und 731 anfallende Hangwasser fließt ebenfalls breitflächig dorthin ab.  
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Auswirkungen 

Oberflächenwasser 

Bei den in Abbildung 3 dargestellten überschwemmten Bereichen handelt es sich nicht um vorläufig 

gesicherte oder durch Verordnung festgelegte Überschwemmungsgebietsflächen, für die keine Bau-

leitplanung durchgeführt werden darf.  

Durch die max. zulässige überbaubare Grundfläche von 460 m² von Baufeld MD 2 Nr. 05, der zu-

lässigen Nebengebäude und der Aufschüttungen werden nur wenige Kubikmeter an Rückhaltevolu-

men beansprucht. Diese geringe Menge ist als Bagatelle zu betrachten und beeinträchtigt nicht die 

Funktion der Rückhaltefläche insgesamt am Gschwandlbach. Die Fließgeschwindigkeit erreichen im 

Norden maximal 0,4m/s und nehmen nach Süden auf 0,1 m/s ab. Aufgrund der geringen Fließtiefen 

und der geringen Fließgeschwindigkeiten ist davon auszugehen, dass der Hochwasserabfluss und 

die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden.  

Dadurch dass die Wassertiefe nur gering ist, kann durch die Zulassung einer Aufschüttung des 

Geländes im Bereich des MD 2 und der westlich um das MD 1 verlaufenden landwirtschaftlichen 

Zuwegung der Wasserabfluss umgelenkt werden. Es besteht auf den angrenzenden Wiesen ein 

ausreichender Retentionsraum, sodass sich die Verhältnisse auch für Unterlieger nicht negativ ver-

ändern. 

Niederschlagswasserbeseitigung  

Da bei der Durchführung des Sickertests erst in 1,6 m Tiefe versickerungsfähige Schichten ange-

troffen wurden, ist eine ausschließliche Muldenversickerung nicht möglich. Daher ist für das anfal-

lende Niederschlagswasser des Daches eine Mulden-Rigolen-Versickerung mit den Maßen 5 x 11 

m vorgesehen. Unterhalb der Mulde befindet sich eine mit Grobkies gefüllte Rigole. Innerhalb der 

Mulde sind Überlaufe in die Rigole angeordnet. Die technische Ausführung ist ausführlich im Nie-

derschlagswasserbeseitungskonzept und seinen Anlagen des Kokai Ingenieurbüros von 7.10.2020 

beschrieben. Die Verkehrsflächen entwässern breitflächig in das angrenzende Grünland. 

 

Abb. 6  Lageplan zum Niederschlagswasserbeseitungungskonzept mit Größe und Lage der geplanten Mulden- Rigolen-
Versickerung (Quelle: Kokai Ingenieurbüro) 
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Schicht- und Grundwasser  

Für die Errichtung eines Stallgebäudes werden baubedingte Eingriffe in den Boden erforderlich. Ins-

besondere durch den Bau von Fundamenten sind dabei auch tiefere Bodenschichten betroffen. Eine 

Betroffenheit von grundwasserführenden Schichten besteht voraussichtlich nicht, da keine Kellerge-

schosse geplant sind.  

In Folge der Planung ist mit einem geringen bis mittleren Versiegelungsgrad zu rechnen. Die Versi-

ckerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt über eine Mulden- Rigolen- Versickerung. 

Bei Umsetzung dieser Vorgabe ist nicht mit einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate zu 

rechnen.  

Sollte während der Bauphase unerwarteter Weise doch Grund- oder Schichtwasser erschlossen 

werden, ist eine Bauwasserhaltung vorzusehen, die einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch das 

Landratsamt erfordert. Unter Berücksichtigung der dann möglichen Vermeidungsmaßnahmen sind 

für das Schutzgut Wasser gering erhebliche baubedingten Auswirkungen zu erwarten. 

Bezogen auf die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser ist vor allem die Höhe 

des Versieglungsgrads maßgeblich, da eine Reduzierung des Bodenversickerungspotentials 

ebenso Einfluss auf die Grundwasserneubildung hat. Wie bereits zum Schutzgut Boden erläutert, ist 

lediglich in Baufeld Nr. 05 mit einer Erhöhung der versiegelten Fläche um 460 m² zu rechnen. Es 

verbleiben zudem im Gebiet durch die wasserdurchlässige Ausbildung der Oberflächenbeläge (z.B. 

bei Stellplätzen und Hofflächen) ausreichende Flächen, die eine ausgleichende Funktion überneh-

men können. Eine weitere mögliche Vermeidungsmaßnahme stellt die Versickerung von anfallen-

dem Niederschlagswasser vor Ort dar. Eine Verringerung der Grundwasserneubildungsrate kann 

somit vermieden werden. 

Bei einer ordnungsgemäßen Nutzung ist nicht von betriebsbedingten Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Wasser auszugehen. Geringfügige Belastungen könnten durch den Winterdienst auf 

den Privatflächen entstehen. Insgesamt sind die Auswirkungen jedoch als geringfügig zu bewerten. 
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5.3.4 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt 

Basisszenario 

Das Planungsgebiet wird derzeit im Osten und Westen durch intensiv grünlandwirtschaftliche Nut-

zung geprägt. Das Hofareal um die denkmalgeschützte Seidlvilla besteht aus mehreren Wohnge-

bäuden und landwirtschaftlich genutzten Nebengebäuden mit angrenzende Hof- und Gartenflächen 

sowie intensiv genutzten Wiesenflächen. Westlich verläuft der Gschwandlbach mit ortsbildprägen-

den, gewässerbegleitenden Gehölzbestand. 

  

Abb. 7 links: Gschwandlbach mit Gehölzsaum mit angrenzender landwirtschaftlich genutzter Wiese/ Weide, rechts: land-
wirtschaftlich genutzte Wiese im Osten 

 

 

Abb. 8 Einfahrtsbereich mit ortsbildprägender Linde und Buche 
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Schutzgebiete/ Amtliche Biotopkartierung 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes und auch in dessen direkter Umgebung sind keine Schutzge-

biete (LSG, NSG, Natura2000) vorhanden. Darüber hinaus zählt der Bereich gemäß den Aussagen 

des Regionalplans der Region 17 Oberland auch nicht zum landschaftlichen Vorbehaltsgebiet. 

Im Geltungsbereich verläuft der Gschwandlbach, dessen Gehölzsaum in der amtlichen Biotopkar-

tierung mit der Nr. 8332-0175-001 geführt wird.  

 

Abb. 9 Ausschnitt aus der amtlichen Biotopkartierung 

 

Tiere und biologische Vielfalt 

Besonders die durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten westlichen und östlichen Teile des Pla-

nungsgebiets sind als artenarm einzustufen. 

Naturschutzfachlich wertgebende Flächen bilden das Gewässerbegleitgehölz am Gschwandlbach 

bestehend aus Schwarzerle, Grauerle, Esche und Fichte mit Strauchschicht aus Strauchweiden. Die 

Krautschicht ist teils als Hochstaudenflur mit Dominanz von Mädesüß ausgebildet. 

Auswirkungen 

Mit Ausweisung des Baufeldes Nr. 5 entfällt landwirtschaftliche Nutzfläche mit geringer Bedeutung 

für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  

Während der Bauphase kommt es im Bereich der verbleibenden Grünflächen zu einer Beunruhigung 

durch den Baulärm sowie zu Staubentwicklungen, die sowohl die Tiere als auch die Bäume betref-

fen. Diese nur temporär auftretenden Beeinträchtigungen sind jedoch als gering erheblich zu be-

urteilen. 

Da insgesamt keine Bäume durch die Planungen betroffen sind, sind die baubedingten Auswirkun-

gen als gering erheblich einzustufen. Störungen sind als kurzfristig einzustufen. 
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Aufgrund der vorhandenen Grünstruktur sowie der umliegenden und bestehenden Bebauung ist da-

von auszugehen, dass im Planungsgebiet ausschließlich Arten vorkommen, die an den normalen 

„Betrieb“ in Siedlungen gewöhnt sind. Das Planungsgebiet ist wie der Bestand als „Dorfgebiet“ fest-

gesetzt. Erhebliche Emissionen, die zu einer Verdrängung der derzeit ansässigen Tierarten führen 

könnten, werden deshalb nicht erwartet. Für die Biologische Vielfalt hat der Betrieb im Dorfgebiet 

keine Auswirkungen. Die betriebsbedingten Auswirkungen sind deshalb als gering erheblich ein-

zustufen. 

5.3.5 Schutzgut Klima / -wandel 

Basisszenario 

Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Osten und Westen entsteht in der Nacht Kaltluft, 

die entsprechend der Geländeneigung nach Südosten hin abfließt. Für den überwiegenden Teil der 

bestehenden Wohnbebauung hat diese Frischluft deshalb nur keine Wirkung. 

Die Gehölze haben als Sauerstoffproduzenten nicht nur für das lokale Kleinklima eine wichtige Be-

deutung, sondern leisten, wie alle Gehölze, auch einen Beitrag zum überregionalen bis globalen 

Klima. 

Eine besondere Verletzlichkeit im Hinblick auf Folgewirkungen durch den Klimawandel liegt nicht 

vor. 

Auswirkungen 

Durch den Bau von Gebäuden und privaten Verkehrsflächen entstehen temporäre Belastungen 

durch Staubentwicklung, sowie durch An- und Abtransport. Sie stellen im Hinblick auf das Kleinklima 

sowie auf die Lufthygiene eine temporäre, geringe Belastung für die angrenzenden Anlieger dar.  

Die kleinklimatische Funktion der Grünflächen bzw. landwirtschaftlich genutzten Flächen im Gel-

tungsbereich geht durch die Planungen in Baufeld 05 teilweise verloren. In Abhängigkeit von der 

Höhe des Versiegelungsgrads durch Gebäude und Erschließungsflächen sind Aufheizungen mög-

lich, die sich negativ auf das Kleinklima auswirken könnten. Entsprechenden Vermeidungsmaßnah-

men (z.B. anzulegende Grünflächen, Begrünung der Außenbereiche) kommt deshalb eine hohe Be-

deutung zu. Eine Verminderung der Frischluftproduktion mit Bedeutung für angrenzende Wohnnut-

zungen ist jedoch nicht zu erwarten. Durch die geplanten Grünflächen und Gehölze ist eine Vermei-

dung von klimatischen Beeinträchtigungen möglich. Daher werden die anlagebedingten Auswirkun-

gen auf das lokale Klima als gering erheblich eingestuft.  

Eine Überschreitung der einschlägigen Immissionsschutzgrenzwerte wird durch die zusätzlichen 

Fahrzeuge im Plangebiet (s.u.) nicht erwartet.  

Für das globale Klima hat die Planung keine wesentlichen Auswirkungen, da sich die Anzahl der 

PKW nicht erhöht.  
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5.3.6 Schutzgut Menschliche Gesundheit 

Lärm und Verkehrsbelastung  

Basisszenario 

Bei der angrenzenden Straße Hansltrad handelt es sich um eine ruhige Anliegerstraße mit einem 

geringen Verkehrsaufkommen, die im Westen in einen Wirtschaftsweg mündet. Da Durchgangsver-

kehr fehlt, ist die Lärm- und Verkehrsbelastung für die Anlieger deshalb derzeit als sehr gering zu 

beurteilen. Gewerbliche Nutzungen mit erheblichen Emissionen sind ebenfalls weder im Planungs-

gebiet selbst noch in den angrenzenden Bereichen vorhanden. Die Emissionen, die aus einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung hervorgehen, sind im Dorfgebiet zulässig und zu dul-

den. Die nächsten aktiven Hofstellen befinden sich östlich des Planungsgebiets in ca. 200 Meter 

Entfernung (Hanslhof). 

Auswirkungen 

Durch den Bau der Verkehrsfläche und der Gebäude ist während der Bauzeit mit temporären Lärm-

belästigungen zu rechnen. Dies bedeutet für die Anlieger temporäre Störungen, die jedoch insge-

samt als gering erheblich zu beurteilen sind. 

Betriebsbedingt ist durch den geplanten Stallneubau im Baufeld MD 2 Nr. 05 im Südosten im Ver-

gleich zum Ist-Zustand keine Erhöhung des landwirtschaftlichen und sonstigen vom Plangebiet in-

duzierten Verkehrs zu erwarten. 

Erholungseignung 

Basisszenario 

Öffentliche Erholungsflächen kommen im Geltungsbereich nicht vor. Die Flächen selbst sind für Er-

holungssuchende nicht zugänglich. Der sogenannte „Glashüttenrundweg“ verläuft auf der Straße 

Hansltrad am nördlichen Rand des Geltungsbereiches. Besonders die denkmalgeschützte Villa mit 

ihrem Baumbestand und Hofareal stellt ein attraktives Umfeld dar. 

Auswirkungen 

Durch die geplanten Baumaßnahmen gehen keine Flächen für die Erholung verloren. Im Hinblick 

auf die Erholungsqualität ergibt sich eine geringfügige Erweiterung der baulichen Substanz. Da 

diese auf der rückwärtigen Seite erfolgt und nicht einsehbar ist, werden keine negativen Auswir-

kungen erwartet. 

Aufgrund des Baulärms sowie der zu erwartenden Staubentwicklungen bei längeren Trockenperio-

den ist während der Bauphase temporär mit einer Beeinträchtigung der Erholungsqualität in den 

Frei- und Gartenflächen der bereits bebauten Anliegergrundstücke zu rechnen. Aufgrund der zeitli-

chen Befristung sind diese Beeinträchtigungen jedoch als gering erheblich zu bewerten. 
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5.3.7 Schutzgut Kulturelles Erbe 

Bau- und Bodendenkmäler 

Basisszenario 

 

Abb. 10 Auszug aus dem Bayerischen Denkmal-Atlas, Stand Juli 2018 

Wie in der vorangegangenen Abbildung zu erkennen ist, befindet sich im Planungsgebiet die denk-

malgeschützte „Seidl-Villa“ mit der Aktennummer D-1-80-131-8, Hansltrad 9. Dabei handelt es sich 

laut Beschreibung des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege um „einen Bauernhof mit erdge-

schossiger historisierendem Zeltdachbau über hohem Sockelgeschoss mit Loggia, korbbogigem 

Einfahrtstor und rechtwinklig angebautem Stallgebäude mit Satteldach, wohl von Emanuel von Seidl, 

aus den Jahren 1909-12“. 

  

Abb. 11 Blick auf die denkmalgeschützte Seidl- Villa (Quelle, Denkmalliste Schwaigen, Wikipedia)von Süden und auf das 
den dazugehörigen Nebenbau von der Straße Hansltrad aus (Quelle: AGL, Okt. 2018) 

  



Gemeinde Schwaigen 3. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan "Hansltrad" 

Begründung vom 19.10.2020 23 

Auswirkungen  

Das Baudenkmal ist durch die Planung anlage- und baubedingt nicht betroffen.  

Sollten während der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmäler erschlossen werden, ist das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zu informieren. 

Die derzeit von der Schwaigener Straße bestehende Sichtachse zum denkmalgeschützten Gebäude 

und vom Gebäude Richtung Süden bleibt mit der Festsetzung der von Bebauung freizuhaltenden 

privaten Grünfläche erhalten. Bauliche Entwicklungen finden im westlichen Bereich hinter bestehen-

den Gebäuden statt. 

Negative Auswirkungen werden deshalb nicht erwartet. 

 

Landschaftsbild 

Basisszenario 

Der Geltungsbereich ist als südlicher Ortsrand von Grafenaschau zu beschreiben. Dabei hat der 

Hofbereich der denkmalgeschützten Villa mit seinen Nebengebäuden, welches im Westen von ei-

nem gewässerbegleitenden Gehölzsaum aus hohen Bäumen begrenzt ist, eine besondere Bedeu-

tung. Die westlich angrenzende, bestehende Wohnbebauung ist deutlich untergeordnet. Ihr sind 

großflächige landwirtschaftlich genutzte Wiesen vorgelagert. Richtung Süden sind das Murnauer 

Moos mit den Bergen im Hintergrund erlebbar. 

Auswirkungen 

Mit der Festsetzung einer von Bebauung freizuhaltenden privaten Grünfläche kann der südliche 

Ortsrand erhalten werden. Der Bau eines zusätzlichen landwirtschaftlich genutzten Gebäudes in-

nerhalb des Hofareals hat keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild.  

Es sind insgesamt keine Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Durch Baufahrzeuge und Kräne wird das vorhandene Landschafts- und Siedlungsbild temporär be-

einträchtigt. Diese sind als gering erheblich einzustufen. 

Betriebsbedingt sind in Folge der Nutzung als Dorfgebiet keine Auswirkungen für das Landschafts-

bild zu erwarten. 

5.3.8 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Im Umfeld sind keine weiteren Baugebiete oder andere Vorhaben geplant, die eine kumulierende 

Wirkung haben könnten. 
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5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung  

5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 

Die folgenden Maßnahmen sind den Festsetzungen des Bebauungsplans zu entnehmen. 

Schutzgut Boden / Wasser 

- Festsetzung einer zulässigen GR für Hauptgebäude  

- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

- Festsetzung einer privaten Grünfläche, die von Bebauung frei zu halten ist und landwirtschaftlich 

und grüngestalterisch genutzt werden darf 

- Erhaltung von bestehenden, ortsbildprägenden Baumbestand 

- Festsetzung von Pflanzmaßnahmen auf den privaten Grundstücken 

- Verwendung insektenfreundlicher Lampen 

Schutzgut Kulturelles Erbe 

- Anpassung der zulässigen Gestaltung und Dimensionierung der Gebäude am Bestand 
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5.4.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß BauGB § 1 Abs. 6 Ziffer 7 die Belange des Umwelt-

schutzes zu berücksichtigen. Die Gemeinde Schwaigen wendet die naturschutzrechtliche Eingriffs-

regelung in der Bauleitplanung gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft“ an.  

Ermittlung des Ausgleichsbedarf 

Abhängig von der Bewirtschaftung und Nutzungsart sind im Geltungsbereich Flächen mit unter-

schiedlicher naturschutzfachlicher Wertigkeit entstanden. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Ein-

teilung des Geltungsbereichs in Gebiete mit geringer, mittlerer oder hoher Bedeutung für den Natur-

haushalt und das Landschaftsbild: 

 

Abb. 12 Flächen mit unterschiedlicher naturschutzfachlicher Wertigkeit: rosa: geringe Wertigkeit; gelb: mittlere Wertigkeit; 
grün: hohe Wertigkeit; grau: versiegelte und baulich veränderte Fläche ohne Wertigkeit; schwarz umrandet: ak-
tueller Geltungsbereich des B-Plans, blau: Eingriffsfläche 

Das biotopkartierte Gewässerbegleitgehölz am Gschwandlbach ist gemäß Leitfaden der Kategorie 

III zuzuordnen. Das momentan als Weide genutzte Grünland im Osten, sowie das landwirtschaftlich 

genutzte Grünland im Süden ist naturschutzfachlich von mittlerer Bedeutung und wird der Kategorie 

II zugeordnet. Die gärtnerisch genutzten Flächen im Hofumfeld werden der Kategorie I zugeordnet. 

Die Flächen, die bereits baulich verändert oder versiegelt sind (Zufahrten, Lagerflächen, Gebäude) 

bleiben in der Betrachtung unberücksichtigt. 

Zur Ermittlung der Eingriffsschwere ist darzustellen, welche Flächen durch die Eingriffe mit welcher 

Erheblichkeit betroffen sind. Gemäß dem Bayerischen Leitfaden ist jedes Vorhaben, abhängig vom 

geplanten Versieglungsgrad (Eingriffsschwere) einem Eingriffstyp zuzuordnen, wobei Bereiche mit 

bestehenden Verkehrsflächen und Gebäuden unberücksichtigt bleiben. 

Die Eingriffe betreffen die Weide- und Grünlandfläche mit mittlerer naturschutzfachlicher Wertigkeit 

sowie die gärtnerische genutzten Fläche im Hofumfeld der Kategorie 1. 

Die Eingriffsschwere ist gemäß dem Leitfaden zur Eingriffsregelung anhand des zu erwartenden 

Versiegelungsgrads zu ermitteln. Im Bebauungsplan werden für das Baufenster Grundflächen für 

Kategorie I (geringe natur-
schutzfachliche Wertigkeit) 

Kategorie III (hohe natur-
schutzfachliche Wertigkeit) 

Bereits versiegelte 
Flächen 

Kategorie II (mittlere natur-
schutzfachliche Wertigkeit) 

Kategorie II (mittlere natur-
schutzfachliche Wertigkeit) 
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die Hauptanlage von 460 m² festgesetzt. Dieser Versiegelungsgrad ist gemäß dem Leitfaden dem 

Eingriffstyp B (niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad) zuzuordnen.  

Zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist abhängig vom Eingriffstyps (hier Typ B) sowie der Wertig-

keit der betroffenen Teilflächen (Kategorie I und II) unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-

meidung ein Kompensationsfaktor zu wählen. In Bezug auf die Vermeidung wurden im Rahmen der 

Grünordnung Maßnahmen festgesetzt. In der nachfolgenden Tabelle wird der erforderliche Aus-

gleichsbedarf anhand der oben angeführten Parameter ermittelt: 
 

Ausgleichsbedarf für den geplanten Zustand 

Eingriffstyp Wertstufe Eingriffsfläche (m²) Kompensationsfaktor Fläche (m²) 

B I 310 0,3 93 

B II 920 0,5 460 

Gesamtausgleichsbedarf 460 

Tab. 2 Berechnung des Ausgleichsbedarfs 

Für die Schaffung von Baurecht im Planungsgebiet ist somit ein Ausgleichsbedarf von 460 m² not-

wendig.  

Ausgleichsmaßnahmen  

 

Abb. 13 Lage der geplanten Ausgleichsfläche: Anlage einer Streuobstwiese 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden innerhalb des Geltungsbereiches auf Teilflächen der Fl. Nr. 731 

statt. Das Entwicklungsziel der Ausgleichsfläche stellt eine artenreiche Magerwiese mit Streuobst 

dar. Die Wiese ist extensiv zu pflegen. 

Im Abstand von ca. 7 Metern ist in lockerer Anordnung je ein Obstbaum zu pflanzen (siehe Festset-

zungen 4.5). Dabei ist im Bereich der späteren Baumstandorte ein Pflanzloch von mindestens 1 m 
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Durchmesser und 1 m Tiefe auszuheben und mit Oberboden zu befüllen. Die Bäume sind zum 

Schutz gegen Mäusefraß in einen Drahtkorb zu pflanzen und mit einen Stammschutz gegen Wild-

schäden zu schützen. Ausfallende Bäume sind spätestens nach 6 Monaten nachzupflanzen. Im Be-

reich der Baumkrone können die Bäume durch Festmist gedüngt werden. Die Verwendung von 

Kunstdünger in der Ausgleichsfläche ist nicht zulässig. Eine Düngung der Wiese ist nicht zulässig. 

Die Flächen sind 2 mal nach dem 1.7 zu mähen. Das Mähgut ist abzuräumen 

Die Ausgleichsfläche hat eine Größe von 460 m². Der erforderliche Ausgleich von 460 m² wird somit 

vollständig erbracht. 

5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Hauptsächlich in Hinblick auf die Unterbringung eines geplanten Mutterkuhstalls wurden von seitens 

der Gemeinde sowie vom Landratsamt Alternativen geprüft. 

Dabei entfällt Variante 1 aufgrund des geringen Abstandes zur Wohnbebauung sowie in der 

Sichtachse zum Baudenkmal. 

Variante 5 (Antrag Vorbescheid) ist aufgrund der unmittelbaren Nähe zu bestehender Wohnbebau-

ung im Norden auszuschließen. 

Variante 6 wurde in Variante B – Baufeld Nr. 05 (vorherige Auslegung) verfolgt. Eine dem Hof zuge-

hörige Erschließung ist jedoch aktuell nicht vorhanden. Für die Infrastruktur (Wegeflächen, Wasser, 

Strom) müssen neue Flächen erschlossen werden. 

Mit der Größe und Lage des westlichen Baufensters mit Baufeld Nr. 05 – Variante A (vorherige 

Auslegung) wurde auf die möglichen Varianten Nr. 3 und Nr. 4 eingegangen. Das Baufenster wurde 

entsprechend groß gewählt, um hier einen Spielraum zu ermöglichen. Auch die Erschließung und 

Anbindung an bestehende, landwirtschaftliche Gebäude war gewährleistet. 

Im aktuellen Bebauungsplanentwurf wurde die Variante 2 aufgenommen und planerisch weiter aus-

gearbeitet. 

 

Abb. 14 Verschiedene geprüfte Varianten Gemeinde, LRA, Juli 2017) 

1 

2 

3 

4 

5 

6- 
Variante B 
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5.6 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten 

Die Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ. Den Ergebnissen wurden anschlie-

ßend drei Stufen der Erheblichkeit zugerechnet: gering, mittel, hoch. Folgende Gutachten und 

Grundlagen wurden zur Untersuchung herangezogen. 

 Regionalplan Oberland 

 Fachinformation Natur (Fin-Web), Bayerisches Landesamts für Umwelt  

 Bayerischer Denkmal-Atlas, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Umweltatlas Bayern Geologie und Boden, Bayerisches Landesamts für Umwelt  

Weiterhin wurden im Oktober 2018 und Juni 2019 Geländebegänge durchgeführt, um die Flächen 

im Hinblick auf naturschutzfachliche und artenschutzrechtlich Potentiale zu untersuchen. 

5.7 Monitoring 

Als Monitoring wird eine Überwachung der Bedingungen bei Hochwasser angeregt. Durch eine Zu-

sammenarbeit von Gemeinde, Eigentümer, Feuerwehr und Wasserwirtschaftsamt sind insbeson-

dere nach Starkregenereignissen und lang anhaltenden Niederschlägen bzw. nach der Schnee-

schmelze die Verhältnisse zu dokumentieren und in Karten einzutragen, solange bis die Ausbaupla-

nung durchgeführt wurde. Ziel des Monitorings ist, es die Schutzmaßnahen und die Verteilung im 

Retentionsraum zu überwachen, um ggf. Maßnahmen setzen zu können. 

5.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Durch die Aufstellung der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „Hansltrad“ sollen die 

baurechtlichen Voraussetzungen geordnet und das bestehenden Dorfgebiet am südlichen Ortsrand 

von Schwaigen in Teilbereichen nach Süden erweitert werden. Geplant ist die Ausweisung von fünf 

Baufeldern, wobei es sich in vier Baufeldern um die Sicherung von Bestandsgebäuden handelt.  

Bezüglich der Lage des Neubaus eines geplanten Stallgebäudes wurde eine Variante verfolgt, bei 

der es sich um eine Neuversiegelung am Ortsrand handelt und die Fläche eine geringe bis mittlere 

Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild hat.  

Die Sicherung des südöstlichen Ortsrandes wird mit der Festsetzung einer von Bebauung freizuhal-

tenden privaten Grün- und Freifläche erreicht.  

Insgesamt sind Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. Dies bedingt sich zum 

einen durch die geplante geringe bis mittlere Baudichte sowie den hohen Durchgrünungsgrad in 

Verbindung mit dem geringen Versiegelungsgrad. Zum anderen sind durch die Planung Flächen mit 

geringer bis mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung betroffen. 

Der Ausgleich kann im Geltungsbereich durch die Anlage einer Streuobstwiese erreicht werden. Das 

Monitoring betrifft die Erfassung der regelmäßig überschwemmten Flächen und des Abflusses bis 

zum bereits beantragten Ausbau des Gebirgsbachs. 

Etting, den 19.10.2020     

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider   



Gemeinde Schwaigen 3. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan "Hansltrad" 

Begründung vom 19.10.2020 29 

6 LITERATUR 

BAUGESETZBUCH (BAUGB), In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)  

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE (HRSG.), Bayerischer Denkmal-Atlas 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (HRSG.), Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz 

(FIN-WEB online Viewer), URL: http://fisnat.bayern.de/finweb/ [Stand: April 2018] 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (HRSG.), Umwelt-Atlas Geologie und Boden 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (HRSG.), 2001, Eingriff auf der Ebene der Flächennut-

zungs- und Landschaftsplanung, Augsburg 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LANDESENTWICKLUNG UND HEIMAT (HRSG.), 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 mit Fortschreibung 2018, URL: http://www.landesent-

wicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/landesentwicklungs-programm-bay-

ern-lep/ [Stand: April 2018] 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (HRSG.) 2003, 

Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Ein Leitfaden, 2. Auflage, München 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hrsg.), 

2007, Der Umweltbericht in der Praxis, Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung, 2. Auf-

lage, München 

INGENIEURBÜRO KOKAI GMBH; 07.10.2020; Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für den Be-
bauungsplan Hansltrad 

BUSSE, J., DIRNBERGER, F., PRÖBSTL, U., SCHMID, W., 2007, Die neue Umweltprüfung in der Bauleit-

planung – Ratgeber für Planer und Verwaltung, erweiterte Fassung, München 

REGIONALER PLANUNGSVERBAND REGION 17 OBERLAND, 2006-2015, URL: http://www.region-ober-

land.bayern.de/region/ [Stand: April 2018] 

 

7 ANLAGEN 

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für den Bebauungsplan Hansltrad; Ingenieurbüro Kokai 

GmbH; 07.10.2020 



 

NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT FÜR 

DEN BEBAUUNGSPLAN „HANSLTRAD“ 
 

GEMEINDE SCHWAIGEN  

LANDKREIS GARMISCH-PARTENKIRCHEN  

 

 

ERLÄUTERUNGSBERICHT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUFTRAGGEBER:  Gemeinde Schwaigen 

Aschauer Straße 26 

82445 Schwaigen 

E-Mail: m.bach@ohlstadt.de 

Ansprechpartner: Maximilian Bach 

Tel.: 08841 671224 

 

BEARBEITUNG:  Ingenieurbüro Kokai GmbH 

Holzhofring 14 

82362 Weilheim i. OB. 

E-Mail: info@ib-kokai.de 

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Max Weiß 

Tel.: 0881 600960-11 

 

DATUM:  07.10.2020 

 

mailto:m.bach@ohlstadt.de
mailto:info@ib-kokai.de


Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für  

den Bebauungsplan „Hansltrad“  

Gemeinde Schwaigen 

 

  

Stand: 07.10.2020 Ingenieurbüro Kokai GmbH Seite 2 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S  
 

1 Einleitung ......................................................................................................................... 3 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung ......................................................................... 3 
1.2 Vorhabensträger ........................................................................................................ 3 

2 Beschreibung des Vorhabens ....................................................................................... 3 

3 Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung ............................................................ 4 

3.1 Grundlagen gemäß Bebauungsplan .......................................................................... 4 
3.2 Baugrunderkundung und Nachweis der Sickerfähigkeit ............................................ 5 
3.3 Topografie .................................................................................................................. 5 
3.4 Derzeitige Nutzung .................................................................................................... 5 
3.5 Altlasten- oder Altlastenverdachtsfälle ....................................................................... 5 
3.6 Schutzgebiete ............................................................................................................ 5 
3.7 Oberflächengewässer ................................................................................................ 5 
3.8 Hangwasser ............................................................................................................... 6 
3.9 Grundwasser .............................................................................................................. 6 
3.10 Einstufung entsprechend der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung ................... 6 
3.11 Annahmen zu Belastungen ........................................................................................ 6 
3.12 Gewählte Form der Niederschlagswasserbeseitigung ............................................... 7 
3.13 Niederschlagswasserbehandlung .............................................................................. 8 
3.14 Bemessung der Entwässerungsanlagen ................................................................... 9 
3.15 Überflutungsnachweis .............................................................................................. 10 

4 Maßnahmen ................................................................................................................... 10 

4.1 Gewählte Lösung ..................................................................................................... 10 
4.2 Konstruktive Gestaltung ........................................................................................... 10 
4.3 Anmerkungen ........................................................................................................... 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N L A G E N V E R Z E I C H N I S  

Nr. Inhalt Maßstab Plan-Nr. 
 

1. Qualitative Belastung und Behandlung   

2. Hydraulischer Nachweis Mulden-Rigolen-Versickerung  

3. Sickertest 

4.  Lageplan 1:500 04_LP 

5. Regelquerschnitt Mulden-Rigolen-Versickerung 1:25 05_QS 



Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für  

den Bebauungsplan „Hansltrad“  

Gemeinde Schwaigen 

 

  

Stand: 07.10.2020 Ingenieurbüro Kokai GmbH Seite 3 

1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Zuge der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Hansltrad“ wurde 

die Gemeinde Schwaigen vom WWA Weilheim aufgefordert ein Niederschlagswas-

serbeseitigungskonzept inkl. Sickertest vorzulegen. Die Gemeinde Schwaigen hat 

die Ingenieurbüro Kokai GmbH beauftragt, einen hydraulischen Nachweis der ge-

planten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen nach den einschlägigen techni-

schen Regelwerken der DWA zu erbringen.  

1.2 Vorhabensträger 

Trägerin des Vorhabens ist die Gemeinde Schwaigen. 

2 Beschreibung des Vorhabens 

Das Gebiet liegt in südlicher Ortsrandlage des Ortsteils Grafenaschau in der Ge-

meinde Schwaigen. 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabens (rot umrandet) (Quelle: geoportal.bayern.de) 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan (Entwurf vom 20.04.2020) 

 

3 Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung 

3.1 Grundlagen gemäß Bebauungsplan 

Wesentliche Inhalte und Vorgaben des Bebauungsplanes im Hinblick auf die Besei-

tigung von Niederschlagswasser: 

 

Art der Nutzung: Der Geltungsbereich wird als Dorfgebiet gemäß §5 BauNVO fest-

gesetzt. Das Gebiet wurde in 2 Bereiche aufgeteilt. In Baufeld 2 ist ausschließlich 

eine landwirtschaftliche Gebäudenutzung zulässig. 

 

Bauliche Nutzung: Die Gebäude in Baufeld 1 bestehen bereits. Die Niederschlags-

wasserbeseitigung erfolgt über Sickerschächte bzw. über eine Flächenversickerung. 

In Baufeld 2 ist der Neubau eines Stallgebäudes für die Mutterkuhhaltung mit Aus-

lauf und Lagerfläche zulässig. Im Bebauungsplan ist ein Dachüberstand von min. 1 

m vorgesehen. Der eingezeichnete Dachüberstand beträgt 2 m. Weitere private Er-

schließungswege, insbesondere für die Landwirtschaft, sind zulässig. Neuanzule-
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gende Garagenzufahrten, Stellplätze ,Hofflächen, Hofeinfahrten und Terrassen sind 

als wasserdurchlässige Flächen (wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasen-

pflaster, Rasengittersteine etc.) auszuführen. 

3.2 Baugrunderkundung und Nachweis der Sickerfähigkeit 

Am 13.08.2020 wurde durch die Ingenieurbüro Kokai GmbH ein Sickertest im Be-

reich des geplanten Gebäudes durchgeführt. Bis in eine Tiefe von ca. 1,6 m wurde 

lehmiger Boden angetroffen. Die darunter anstehenden Kiese sind sehr gut durch-

lässig. Es wurde ein kf-Wert von 8,4*10-4 ermittelt. Der kf-Wert befindet sich inner-

halb des versickerungsrelevanten Bereichs. Mit dem Korrekturfaktor 2 für Feldme-

thoden ergibt sich ein Bemessungs-kf-Wert von 1,68*10-3.  

3.3 Topografie 

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen ca. 6 % in östliche Richtung geneigten 

Hang mit einer Geländehöhe von ca. 660 – 675 mNN. 

3.4 Derzeitige Nutzung 

Im mittleren Bereich befindet sich Wohnbebauung, darunter ein denkmalgeschütz-

tes Gebäude. Im Osten und Westen befinden sich grünlandwirtschaftlich genutzte 

Flächen. Im südlichen Bereich ist der Neubau eines Stallgebäudes für die Mutter-

kuhhaltung mit Auslauf und Lagerfläche geplant. 

3.5 Altlasten- oder Altlastenverdachtsfälle 

In dem betreffenden Gebiet sind keine Altlasten und Altlastenverdachtsflächen be-

kannt. 

3.6 Schutzgebiete 

Südlich der geplanten Bebauung befindet sich das Biotop 8332-0175 „Gehölzsaum 

am Gschwandlbach“. Das Vorhaben liegt außerhalb von Wasserschutz- und Heil-

quellenschutzgebieten. 

3.7 Oberflächengewässer 

Das Planungsgebiet befindet sich teilweise im Überschwemmungsgebiet des 

Gschwandlbachs. Im Bereich des Bebauungsplanes betragen die Fließtiefen im mit-

tel nur 2 cm.  
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3.8 Hangwasser 

Da das Gelände von Westen nach Osten geneigt ist, wird ein Großteil des anfallen-

den Hangwassers durch den Gschwandlbach abgefangen. Das über die Straße ab-

fließende Wasser sammelt sich in der Kurve und fließt über die dort angrenzende 

Bebauung Richtung Aschauer Straße ab. Das auf Flurnummer 730 und 731 anfal-

lende Hangwasser fließt ebenfalls breitflächig dorthin ab.  

3.9 Grundwasser 

Für die Versickerung von Niederschlagswasser nach dem DWA-A 138 ist der mittle-

re höchste Grundwasserflurabstand maßgebend. Dabei ist ein Mindestabstand von 

1,0 m einzuhalten. Bei der Durchführung des Sickertests wurde kein Grundwasser 

angetroffen, daher kann auch keine Aussage über den Grundwasserstand getroffen 

werden. Allerdings liegt der Gschwandlbach ca. 2,5 m tiefer als das angrenzende 

Gelände und nach DWA-A 138 kann in begründeten Ausnahmefällen auch eine 

Mächtigkeit des Sickerraums von < 1 m vertreten werden. Durch die Oberboden-

passage wird das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen zusätzlich ge-

reinigt, wodurch der Niederschlagsabfluss als unbedenklich einzustufen ist. Die 

nächste amtliche Grundwassermessstelle befindet sich in Eschenlohe und ist auf-

grund der Entfernung zu Schwaigen als Referenzstation ungeeignet. 

3.10 Einstufung entsprechend der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung  

Für das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswassers in das Grundwasser ist 

keine Erlaubnis erforderlich, sofern die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Benut-

zung im Sinne der NWFreiV erfüllt werden. Demnach dürfen an eine Versickerungs-

anlage höchstens 1.000 m² befestigte Fläche erlaubnisfrei angeschlossen werden. 

Die angeschlossene, undurchlässige Fläche AU des Stallgebäudes beträgt 685 m². 

Daher wird diese Bedingung erfüllt. Hinsichtlich der qualitativen Anforderungen wer-

den die Voraussetzungen nach §1 NWFreiV ebenfalls erfüllt. 

3.11 Annahmen zu Belastungen 

Bezüglich der stofflichen Belastungen aus der Luft kann davon ausgegangen wer-

den, dass das Gebiet ein geringes Verkehrsaufkommen zeigt (unter 5.000 Kfz/24h). 

Die Luftverschmutzung wird daher mit gering angenommen (Typ L1 gem. Tab. A.2 

des DWA-M 153). 

Bei der Flächenverschmutzung wurde folgende Belastungen angenommen: 
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 F2: Dachflächen- und Terrassenflächen in Wohn- und vergleichbaren Ge-

werbegebieten 

 

Für die Niederschlagswasserversickerung ist die zulässige Regenabflussspende 

nicht begrenzt und der Nachweis über die hydraulische Gewässerbelastung nach 

DWA-Merkblatt 153 somit nicht notwendig. 

3.12 Gewählte Form der Niederschlagswasserbeseitigung 

Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser gilt der Grundsatz, dass das Regen-

wasser nach Möglichkeit vor Ort versickert oder zurückgehalten werden soll, sofern 

dies aufgrund der Untergrundverhältnisse möglich ist und ein ausreichender Grund-

wasserflurabstand gegeben ist. Eine Versickerung mit Passage des Oberbodens ist 

vorzuziehen (bspw. gegenüber einer Versickerung über Sickerschächte). Eine flä-

chenhafte Versickerung ist gegenüber einer zentralen Versickerung vorzuziehen. Da 

bei der Durchführung des Sickertests erst in 1,6 m Tiefe versickerungsfähige 

Schichten angetroffen wurden, ist eine ausschließliche Muldenversickerung nicht 

möglich. Daher ist für das anfallende Niederschlagswasser des Daches eine Mul-

den-Rigolen-Versickerung vorgesehen. Aufgrund der geringen qualitativen Belas-

tung wird für die Mulde eine Wiederkehrzeit T = 1 und für die Rigole eine Wieder-

kehrzeit T = 5 angesetzt. Die Verkehrsflächen entwässern breitflächig in das an-

grenzende Grünland. 
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Abbildung 3: Schürf für Sickerversuch, lehmiger Boden, ab ca. 1,60 m Tiefe gut durch-
lässige, kiesige Schichten 

 

3.13 Niederschlagswasserbehandlung 

Die Summe der Abflussbelastungen liegt unter der zulässigen Abflussbelastung von 

10 Punkten für die Versickerung in Grundwasser außerhalb von Trinkwasserein-

zugsgebieten. Daher ist keine Niederschlagswasserbehandlung erforderlich. Für die 

Verkehrsflächen (Flächenbelastung F6) ist bei einer Versickerung des anfallenden 

Niederschlagswassers eine Regenwasserbehandlung mit einem maximal zulässi-

gen Durchgangswert Dmax = 0,28 erforderlich. Dies wird durch eine breitflächige 

Versickerung über min. 20 cm bewachsenen Oberboden erreicht. 
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3.14 Bemessung der Entwässerungsanlagen 

Die einzelnen Entwässerungsanlagen sind nach den einschlägigen technischen Re-

gelwerken (v. a. DWA-A 138 und DWA-M 153) zu dimensionieren. 

Maßgebend sind dabei die Niederschlagsstatistiken nach KOSTRA-DWD 2010R (s. 

Tab. 1).  

 

 

Abbildung 4: Niederschlagsspenden nach KOSTRA-DWD 2010R für Schwaigen 

 
Der im Feldversuch ermittelte kf-Wert 8,4*10-4 befindet sich im versickerungsrele-

vanten Bereich. Der Bemessungs-kf-Wert beträgt 1,68*10-3 (s. Kapitel 3.2). Die er-

forderliche mittlere Sickerfläche der Mulde beträgt 38 m². Da sich erst in 1,60 m Tie-

fe versickerungsfähige Kiesschichten befinden, muss der Boden unterhalb der ge-

planten Mulde bis auf diese Tiefe hin ausgetauscht werden. Als Auffüllmaterial wird 

auf einem Filtervlies das Rigolenfüllmaterial eingebracht. Da das durch den Boden-

austausch gewonnene Rigolenvolumen deutlich größer ist, als das erforderliche Ri-

golenvolumen nach DWA-A 138 (s. Anlage 2), kann die nur geringe Durchlässigkeit 

der Seitenflächen vernachlässigt werden. 

 

Für die Bemessung der Rigole in Anlage 2 wurde ein Speicherkoeffizient von 35 % 

(Grobkiesfüllung 8/32) angenommen. 
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Alternativ kann die Versickerung auch über Kunststoff-Rigolenboxen erfolgen. Das 

erforderliche Rigolenvolumen ist hierbei abhängig von der Angabe des Speicherko-

effizienten des gewählten Herstellers. Hierbei ist zu beachten, dass ebenfalls ein 

Bodenaustausch unterhalb der Mulde bis auf Höhe der sickerfähigen Kiesschichten 

erforderlich ist. Der kf-Wert des Auffüllmaterials darf hierbei den kf-Wert des anste-

henden Bodens (8,4*10-4) nicht unterschreiten. 

3.15 Überflutungsnachweis 

Nach DIN 1986-100 ist ein Überflutungsnachweis für Grundstücke ab 800 m² ab-

flusswirksamer Fläche erforderlich. Da sich das geplante Gebäude am Ortsrand be-

findet und bei einer Überschreitung des Bemessungsregens das Wasser schadlos 

in die angrenzenden Grünflächen abfließen kann, wird an dieser Stelle auf einen 

Überflutungsnachweis verzichtet. 

4 Maßnahmen 

4.1 Gewählte Lösung 

Das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen wird gesammelt in die Mulde 

geleitet. Unterhalb der Mulde befindet sich eine mit Grobkies gefüllte Rigole. Inner-

halb der Mulde sind Überlaufe in die Rigole angeordnet. 

4.2 Konstruktive Gestaltung 

Im Zuge des Bodenaustausches unterhalb der Muldenfläche wird die Grobkies-

Rigole (Körnung 8/32) eingebaut. Die Unterkante der Rigole muss in die tieferlie-

genden, durchlässigen Kiesschichten einbinden (ca. 1,60 m unter GOK). Zum 

Schutz vor Verschlämmung wird diese mit Filtervlies ummantelt. Die Mulde hat eine 

mittlere Sickerfläche von 38 m² und eine maximale Einstauhöhe von 30 cm. Die 

Mulde ist auf eine Jährlichkeit T = 1 und die Rigole auf eine Jährlichkeit T = 5 be-

messen. Daher sind Überläufe von der Mulde in die Rigole erforderlich. Diese wer-

den als Rohre DN 250 mit Kiesfüllung in der Böschung ausgeführt (s. Regelquer-

schnitt). Die Rohroberkante befindet sich 10 cm unterhalb der Böschungsoberkante, 

sodass es zu keinem Überstau der Mulde kommt. Die Mulde hat eine Gesamttiefe 

von 40 cm, wird mit 10 cm Oberboden angedeckt und kann anschließend mit Hoch-

stauden oder Bodendeckern bepflanzt werden. Um die Mulde möglichst gut in das 

Landschaftsbild zu integrieren, werden die Böschungen mit einer Neigung von ma-

ximal 1 : 2 ausgeführt. Zwischen Mulde und Rigole befindet sich eine min. 10 cm 
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mächtige Schutzschicht aus Sand (kf > 1*10-4). Die Bemessung der Rigole wurde 

für eine Grobkiesfüllung 8/32 mit einem Speicherkoeffizienten von 35 % durchge-

führt. Beim Bau der Rigole muss darauf geachtet werden, dass sie sich außerhalb 

des Wurzelbereichs von Pflanzen und Bäumen befindet. 

4.3 Anmerkungen 

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dachflächen sollten aufgrund der Schwermetall-

rückstände im Niederschlagswasser vermieden werden, da sie nach DWA-M 153 ab 

einer Größe von 500 m² ein spezielles Bewertungsverfahren und eine spezielle Nie-

derschlagswasserbehandlung benötigen.  

Planerische Darstellungen, insbesondere Lageplan und Bauzeichnungen sind den 

Anlagen 4 und 5 zu entnehmen. 
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Ermittlung der Flächenanteile

Nr. Flächentyp Art der Befestigung ψm,i AE,i [ha] Au,i [ha] fi

1 Dachfläche unbekannt 1 0,069 0,069 1,00

0,069 0,069 1,0

Deutschland

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

www.bauformeln.de/index.php?id=457

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept Bebauungsplan „Hansltrad“

Anlage 1 Qualitative Belastung und Behandlung

Summen

25.08.2020

Ingenieurbüro Kokai GmbH

Leona Zingraff 

Holzhofring 14

82362 Weilheim i. OB.



Typ

G12

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte

1 0,069 1,00 L1 1 F2 8

0,069 1,0

9,00

9,00

Deutschland

Es ist keine Regenwasserbehandlung erforderlich.

Ingenieurbüro Kokai GmbH

Leona Zingraff 

Holzhofring 14

Ausflussbelastung B = ΣBi = 

www.bauformeln.de/index.php?id=45782362 Weilheim i. OB.

25.08.2020

Gewässerbewertungspunkte

10,00

Qualitative Belastung des Regenwassers

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
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Anlage 1 Qualitative Belastung und Behandlung

Flächenanteil fi Einfluss aus Luft
Nr.

Gewässertyp

Grundwasser außerhalb TW-Einzugsgebieten

Abflussbelastung Bi

Bi = fi · ( Li + Fi )

Belastung aus Fläche



Bemessung einer Mulden-Rigolen-Versickerung - vereinfachtes Verfahren nach DWA-A 138

n M = 1 1/a Mulde Rigole

n R = 0,2 1/a [min] [l/(s·ha)] [l/(s·ha)] [m³] [m]

Summe der undurchlässigen Flächen A u = 685 m² 5 176,3 278,4 4,2 -4,7

k f,M = 5,0E-05 m/s 10 141,2 220,2 6,7 0,1

k f = 1,7E-03 m/s 15 117,8 185,7 8,2 1,8

A S,M = 38 m² 20 101 162,1 9,1 2,5

h R = 1,10 m 30 78,6 131,2 10,2 2,9

b R = 1,00 m 45 59 104,3 10,7 2,9

Speicherkoeffizient der Rigole s R = 0,35 - 60 47,2 87,9 10,6 2,7

(Mittlerer) Drosselabfluss der Rigole Q Dr = 0 m³/s 90 37,1 66,9 11,2 2,3

Zuschlagsfaktor f Z = 1,2 - 120 31,2 55,2 11,3 2,0

180 24,5 42,1 10,6 1,6

ERGEBNIS 240 20,6 34,8 9,3 1,4

Erforderliches Muldenvolumen V M = 11,3 m³ 360 16,2 26,6 5,7 1,1

Erforderliche Rigolenlänge l R = 2,9 m 540 12,7 20,3 -1,2 0,9

Einstauhöhe in der Mulde z M = 0,30 m 720 10,7 16,8 -9,1 0,8

Entleerungszeit der Mulde t E = 3,3 h 1080 8,4 12,9 -26,6 0,6

Hinweise zur Mulde: 1440 7,1 10,7 -45,3 0,5

2880 4,5 6,8 -129,5 0,3

4320 3,4 5,2 -219,0 0,3

Deutschland

Dauer-

stufe 

D

Leona Zingraff

Holzhofring 14

82362 Weilheim i. OB. http://www.bauformeln.de/index.php?id=491

Version: 1.3

erf. Rigolen-

länge 

l R

Ingenieurbüro Kokai GmbH

Höhe der Rigole

Breite der Rigole
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Anlage 2 Hydraulische Nachweis Mulden-Rigolen-Versickerung

25.08.2020

EINGABE

Überschreitungshäufigkeit der Rigole

Durchlässigkeitsbeiwert der Mulde

Durchlässigkeitsbeiwert des Untergrundes

Sickerfläche der Mulde

Überschreitungshäufigkeit der Mulde

Regenspende r D(n) 
erf. Mulden-

volumen

V M

Die max. zulässige Entleerungszeit (24 h) wird eingehalten.

Die max. zulässige Einstauhöhe (0,30 m) wird eingehalten.
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